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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1995

Norm

StGB §46

StGB §53 Abs1

Rechtssatz

Der tatsächliche Vollzug einer lebenslangen Freiheitsstrafe würde einen Widerruf ohnedies erübrigen. Selbst unter der

noch lange nicht aktuellen Möglichkeit einer bedingten Entlassung aus dieser Freiheitsstrafe erzeugt der Vollzug einer

langjährigen Freiheitsstrafe dann, wenn eine bedingte Entlassung mit Grund verfügt wird, wohl eine derart

spezialpräventive Wirkung, daß es dann der Verbüßung einer viermonatigen Freiheitsstrafe nicht mehr bedarf (15 Os

58, 59/95 ua).

Entscheidungstexte

15 Os 104/95

Entscheidungstext OGH 31.08.1995 15 Os 104/95

11 Os 55/96

Entscheidungstext OGH 06.08.1996 11 Os 55/96

nur: Selbst unter der noch lange nicht aktuellen Möglichkeit einer bedingten Entlassung aus dieser Freiheitsstrafe

erzeugt der Vollzug einer langjährigen Freiheitsstrafe dann, wenn eine bedingte Entlassung mit Grund verfügt

wird, wohl eine derart spezialpräventive Wirkung, daß es dann der Verbüßung einer viermonatigen Freiheitsstrafe

nicht mehr bedarf (15 Os 58, 59/95 ua). (T1) Beisatz: Hier: Langjährige Freiheitsstrafe (14 Jahre). (T2)
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